
Vergehen gegen die Gesetze immer mehr der Boden entzogen 
und die bewußte Einhaltung der sozialistischen Gesetzlichkeit 
gefördert.“1

Ziel ist es, den einzelnen von den Fesseln des Alten zu befreien und 
sein Handeln bewußt auf das Niveau des objektiv Notwendigen, auf 
das Niveau der Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung 
zu heben, denn die Aufgaben des umfassenden sozialistischen Auf
baus können nicht ohne das immer verantwortungsbewußtere und 
qualifiziertere Handeln aller Werktätigen erfüllt werden. Bei der 
Lösung der Aufgaben des sozialistischen Staates insgesamt und im 
Kampf um die schrittweise Verdrängung der Kriminalität geht es 
folglich um die Führung und Erziehung der Menschen zu bewußt 
gesellschaftlichem Verhalten. Das schließt ein,
— daß der Kampf um die schrittweise Verdrängung der Kriminalität 

mit der Kraft der Gesellschaft erfolgreich geführt werden kann 
und muß,

— daß dieser Kampf mit den wachsenden Anforderungen an die 
schöpferische Tätigkeit des Menschen auf dem Wege zum Sozialis- 
mus/Kommunismus verbunden ist und

— daß das Strafverfahren als ein Mittel dieses Kampfes seine Auf
gaben nur bei verstärkter unmittelbarer Mitwirkung der gesell
schaftlichen Kräfte erfüllen kann.
Der systematische Kampf um die Überwindung der Kriminalität 

wird unter Leitung des sozialistischen Staates in zwei Haupt formen 
geführt, und zwar

indem durch die Entwicklung einer speziellen kriminalitätsvor
beugenden Tätigkeit und Wirksamkeit aller Staats- und Wirt
schaftsorgane, Massenorganisationen und Kollektive der Werk
tätigen die Ursachen und begünstigenden Bedingungen möglicher 
Straftaten systematisch ausgeräumt werden und so deren Be
gehung von vornherein unmöglich gemacht und ausgeschlossen 
wird;

— indem Strafrechtsverletzer zur Verantwortung gezogen werden, 
wodurch auf sie wie auch auf andere Bürger erzieherisch ein
gewirkt wird, die Ursachen und begünstigenden Bedingungen 
begangener Straftaten aufgedeckt und die gesellschaftlichen 
Kräfte auf deren Beseitigung gelenkt werden und so erneuten 
Straftaten vorgebeugt und zur Überwindung konkret hervor-

1. Programmatische Erklärung des Vorsitzenden des Staatsrates der Deutschen De
mokratischen Republik, Walter Ulbricht, vor der Volkskammer am 4. Oktober 1960, 
Berlin 1960, S. 43.
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